
Die zivilrechtliche Aufsichtspflicht besteht in folgendem Rahmen:

• Vorhersehbarkeit eines Schadens auf der Grundlage einer Risikoanalyse im Sinne 
hinreichender Wahrscheinlichkeit: ist in der konkreten Situation für diese/s/n Kind/ 
Jugendlichen, in dessen/ deren Alter und  Entwicklungsstufe unter 
Berücksichtigung der Vorgeschichte mit einem Schaden zu rechnen ? Schaden = 
Minderung oder Verlust materieller oder immaterieller Güter

• Notwendig sind Maßnahmen, die erforderlich sind, um der Schadensgefahr zu 
begegnen.

• Erwartet werden nur  Maßnahmen, die der/ dem PädagogIn zumutbar sind.

Wahrnehmung der  ziv. Aufsichtspflicht  bedeutet also, dass  PädagogInnen auf Basis 
ihres durch  Sorgeberechtigte erteilten  Erziehungsauftrags das für sie Zumutbare zu 
bedenken und zu  veranlassen haben, was  einem  vorhersehbaren Schaden  eines/r 
Kindes/ Jugendlichen oder durch ein Kind/Jug. entgegenwirkt. 

→ Die Fragen, ob eine Aufsichtspflicht besteht und wie sie auszuüben ist,  
sind  stets auf den  konkreten  Einzelfall  ausgerichtet zu  beantworten.

Aufsicht


